
 

 

Stadt Nürnberg 
Amt für Allgemeinbildende 
Schulen 
 
 

 

Service, Schülerbeförderung und 

Gastschulantragswesen 

 

Hauptmarkt 18 

90403 Nürnberg 

Zimmer-Nr. 418 

Tel.: 09 11 / 2 31-14384, -69 83  

Fax: 09 11 / 2 31-79 59 

schuelerbefoerderung@stadt.nuernberg.de 

www.schulen.nuernberg.de 

Sprechzeiten: 

Mo, Di, Do 8.30 - 15.30 Uhr 

Mi und Fr 8.30 - 12.30 Uhr 

oder nach Vereinbarung 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

U-Bahn-Linie 1 

Haltestelle Lorenzkirche 

Bus-Linie 36, 46, 47 

Haltestelle Rathaus 

Sparkasse Nürnberg 

BLZ 760 501 01 

Kto.-Nr. 1 010 941 

IBAN: DE50760501010001010941 

Swift (BIC): SSKNDE77XXX 

 

 

 

 

Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs 2022/2023  
für in Nürnberg wohnhafte Schüler an Realschulen und 
Gymnasien 
 
Wer hat Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs? 
 

Eine Übernahme der Fahrtkosten des Schulwegs zu einer öffentlichen 
oder staatlich anerkannten Schule findet nur statt, wenn  

 die nächstgelegene Schule der gewählten Ausbildungsrichtung 
besucht wird  

 und der Schulweg, der dem kürzesten Fußweg von der Wohn- 
adresse des Schülers zur Schule entspricht, mind. 3 km beträgt. 

 
Wie kann eine Fahrkarte beantragt werden?  
 

Die Beantragung der Kostenfreiheit des Schulwegs erfolgt online unter  
 
www.schulen-in-nuernberg.de > Schülerbeförderung > RS o. Gym. > 
Online-Erfassungsbogen  
 
HINWEIS: Die Beantragung der Fahrkarten muss rechtzeitig bis spätes-
tens 15.07.2022 erfolgen. Es erfolgt keine Rückerstattung für selbst ge-
kaufte Fahrkarten aufgrund zu spät eingegangener Anträge. 
 
Im Falle einer Nichtaufnahme aus Kapazitätsgründen bei der nächstge-
legenen Schule, bitte die schriftliche Ablehnung dem Online-Erfassungs-
bogen beifügen. 

 
Woher und wann erhält Ihr Kind die Fahrkarte?  
 

Erhalten Sie keinen Ablehnungsbescheid von uns, bekommt Ihr Kind als 
anspruchsberechtigte/r Schüler/in die Fahrkarte in der ersten Schulwo-
che über die Schule ausgehändigt. 
 
Ein Verbundpass ist nicht zu beantragen, es wird lediglich ein Passbild 
benötigt. 
 
Besteht kein Anspruch auf Kostenfreiheit wird ein Ablehnungsbescheid 
durch die Stadt Nürnberg übermittelt.  
In diesem Fall müssen die Fahrmarken bzw. das 365 EUR-Ticket selbst-
ständig beim Verkehrsunternehmen erworben werden. Eine Online-Be-
stellung ist möglich:  https://www.vag.de/tickets-abo/alle-tickets/detail/ti-
cketinfo/detail/tickets/365-euro-ticket-vgn 
 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne die Schülerbeförderungsverwaltung zur 
Verfügung: 

 

Inhaltlich:  
Tel. 0911/231 – 1 43 84 (RS) 
Tel. 0911/231 – 69 83 (Gym) 
Fax 0911/231 – 79 59 

Allgemeine E-Mail-Adresse: schuelerbefoerderung@stadt.nuernberg.de 


